
Gibt es Ausnahmen?  

Ja. Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1947 geboren sind und entweder vor dem 1. 
Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben oder 
die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben, wird die 
Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme stufenweise auf das 62. Lebensjahr abgesenkt. 
 
Nähere Informationen finden Sie in dieser Tabelle: 
 

 


